
Kontakt 

Stadtteilbüro Rotthausen 
Steeler Str. 71 
45884 Gelsenkirchen 
Telefon: 0209 169 3916 
stb-rotthausen@gelsenkirchen.de  
www.gelsenkirchen.de/rotthausen 

Öffnungszeiten

Montag:                    14 – 17 Uhr 
Dienstag: 14 – 17 Uhr 
Mittwoch:   9 – 13 Uhr 
Donnerstag:    9 – 13 Uhr  
    15 – 18 Uhr 
Freitag:   geschlossen 
oder nach Vereinbarung

Herausgeber: 
Stadt Gelsenkirchen 
Die Oberbürgermeisterin 
Referat Stadtplanung   
März 2024
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Quartiersfonds
Gelsenkirchen-Rotthausen
Finanzieren Sie Ihr Projekt mit bis zu 5.000 Euro!

Stadterneuerungsgebiet 
Rotthausen

Was ist der Gebietsbeirat?

Der Gebietsbeirat ist ein vornehmlich bürgerschaftliches 
Gremium, welches im Prozess der Stadterneuerung den 
Stadtteil Rotthausen vertritt. Er besteht aus 15 stimm-
berechtigten und 14 stellvertretenden Mitgliedern, die 
über die Vergabe von Geldern aus dem Quartiersfonds 
entscheiden. 

Neben Abgesandten aus Politik und Vereinen wird ein Teil 
des Gebietsbeirats jeweils für die Dauer von zwei Jahren 
von der Bewohnerschaft gewählt. Dieser besteht aus 7 
stimmberechtigten und 6 stellvertretenden Mitgliedern 
aus den Themengebieten Soziales, lokale Ökonomie, 
Eigentümerinnen und Eigentümer und Bewohnerschaft.

In seinen vierteljährlichen Sitzungen stimmt der Gebiets-
beirat über die eingegangenen Anträge auf Gelder aus 
dem Quartiersfonds ab, erhält Informationen zur Stadt-
erneuerung und gibt Anregungen in Richtung Stadtver-
waltung weiter.

Karte Stadterneuerungsgebiet Rotthausen



Ihr Projekt für Rotthausen Förderbedingungen

Der Quartiersfonds Rotthausen unterstützt Bewohnerinnen 
und Bewohner, Initiativen, Vereine, Einrichtungen sowie 
Verbände im Stadtteil bei der Umsetzung von Projektideen, 
die die Gemeinschaft stärken, das Lebensumfeld verbessern 
oder das Image des Stadtteils fördern.

Es werden Projekte, die dem Stadtteil Rotthausen zugute-
kommen, mit bis zu 5.000 Euro gefördert. Dabei werden bis 
zu 100 % der förderfähigen Kosten übernommen. Von Fes-
ten über Anschaffungen bis hin zu Kulturprojekten werden 
die verschiedensten Ideen gefördert.

Sie haben eine Projektidee für Rotthausen?
Dann melden Sie sich gerne bei uns im Stadtteilbüro!

St a r t

Z i e l

1. Idee
    Sie haben eine Projektidee und 
    kontaktieren das Stadtteilbüro.

2. Beratung im Stadtteilbüro
     Das Stadtteilbüro berät Sie bei der Entwick- 
     lung des Projektes und der Antragstellung.

3. Antragstellung
     Sie füllen die Antragsunterlagen aus und  
     reichen diese im Stadtteilbüro ein.    

4. Prüfung der Antragsunterlagen    
     Das Stadtteilbüro prüft die Antragsunter- 
     lagen.

5. Entscheidung im Gebietsbeirat  
     Sie stellen Ihr Projekt in der Gebietsbeirats- 
     sitzung vor und dieser entscheidet über die    
     Bewilligung des Projektes.

6. Durchführung des Projektes   
     Nach Erhalt der Bewilligung können Sie mit 
     dem Projekt starten und z.B. die beantragte  
     Anschaffung tätigen.

7. Kostennachweis
     Nach Abschluss des Projektes müssen ein  
     Kostennachweis und eine kurze Dokumenta- 
     tion beim Stadtteilbüro eingereicht werden.

8. Erstattung der Kosten
     Der Kostennachweis wird durch das Stadtteilbüro      
     und die Stadtverwaltung geprüft, und das Geld    
     der tatsächlich entstandenen und förderfähigen  
     Kosten wird erstattet.

Von der Idee zur Umsetzung

Wer kann eine Förderung beantragen?

Antragsberechtigt sind alle Bewohnerinnen und
Bewohner, Vereine, Einrichtungen und Verbände, die sich
im Sinne der Fördergrundsätze und -ziele in Rotthausen
engagieren.

Welche Kriterien müssen erfüllt sein?

Es sollen Projekte und Aktivitäten gefördert werden, die
einen direkten Bezug zum Stadterneuerungsgebiet
Rotthausen haben und von denen möglichst viele
Menschen profitieren. Die Projekte sollen mindestens
einem der folgenden Kriterien entsprechen:

• Förderung des Zusammenlebens und Stärkung 
nachbarschaftlicher Kontakte

• Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
• Unterstützung der Integration unterschiedlicher 

Gruppen
• Belebung der Stadtteilkultur
• Stärkung des Stadtteilimages und Förderung der 

Identifikation mit dem Stadtteil
• Verschönerung und Verbesserung des Wohn- 

umfeldes

Was wird gefördert?

• Sachkosten für die Umsetzung der Projekte (z.B. 
Projektmaterial, Öffentlichkeitsarbeit, ...)

• Honorarkosten für die Durchführung der Projekte
• Öffentliche Aktionen und Veranstaltungen
• Maßnahmen zur Aufwertung des Wohnumfeldes
• Anschaffung von Ausstattungsgegenständen

         Mehr  Informationen zum Quartiersfonds  
         erhalten Sie unter:
         www.gelsenkirchen.de/rotthausen

Kreativworkshop 
für Kinder beim 
Querbeetfestival 
2022

Kindertheater 
beim Querbeet-
festival 2023

Erster Termin des 
mobilen 
Trauercafés


